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Wegen der weiteren verwendeten Abkürzungen wird auf Kirchner, Hildebert, Abkür-
zungsverzeichnis der Rechtssprache, 9. Auflage 2018, verwiesen.



Kapitel 1

Grundlegender Klärungsbedarf
und rechtliche Spannungsfelder

A. Einleitung

In den letzten Jahren hat sich der Diskurs um das Recht auf Nichtwissen des
Patienten nicht nur im medizinischen und ethischen, sondern auch im juristischen
Bereich entsponnen. Während sich in der Literatur für den Komplex des Gen-
diagnostikrechts bereits eine Vielzahl von Ausarbeitungen zum Umfang des
Selbstbestimmungsrechts des Patienten findet, sind bis heute Fragen zur konkre-
ten Ausgestaltung des Rechts auf Nichtwissen im Verhältnis zwischen Arzt und
Patient offen.

I. Placebo, Nocebo und das Recht auf Nichtwissen

Einen medizinischen Anknüpfungspunkt der Diskussion um die Notwendigkeit
eines allgemein anerkannten Rechts auf Nichtwissen des Patienten stellen Pla-
cebo- und Nocebo-Effekt dar.

So wird sich seit langem im medizinischen Alltag das vermeintliche Wissen
des Patienten um einen Umstand zur Förderung seiner körpereigenen Selbst-
heilungskräfte zunutze gemacht. Der Patient unterzieht sich einer spezifischen
Behandlung oder nimmt bestimmte Medikamente zu sich, deren Wirksamkeit
ihm bestätigt wurden und von der er überzeugt ist. Tatsächlich ist eine therapeu-
tische Wirkung jedoch nicht nachgewiesen. Dennoch führt die Behandlung oder
die Arzneimitteleinnahme nachweislich zu einer Verbesserung der Gesundheit
des Patienten.1 In den Fällen dieses sogenannten Placebo-Effekts2 unterstützt das
vermeintliche Wissen um die Wirksamkeit einer medizinischen Maßnahme oder
eines Medikaments also den Heilungsprozess des Patienten.

Dieser Effekt ist bei Scheinbehandlungen jedoch auch in gegensätzlicher Rich-
tung nachweisbar und kann daher von beträchtlicher Bedeutung für den Krank-
heitsverlauf des Patienten sein: So kann die subjektive Annahme, ein Arzneimittel
löse schwere Nebenwirkungen aus, zu einer physischen Reaktion des Patienten
führen – auch wenn solche Nebenwirkungen tatsächlich nicht von dem Arznei-

1 Lackie/Nation, Dictionary of Biomedicine, placebo.
2 Ausführlich Howick, Synthese 2017, 1363 f.



mittel ausgehen (können).3 Eine negative innere Haltung des Patienten sowie
negative (Falsch-)Informationen können also schädliche somatische Wirkungen
zeitigen.4 Dieser sogenannte Nocebo-Effekt5 ist nicht auf den Bereich der Arz-
neimittelgabe beschränkt, sondern kann auch darüber hinaus im Bereich der Auf-
klärung beobachtet werden.6

Gerade in Bezug auf die Diagnose schwerwiegender Erkrankungen ohne er-
folgversprechende Therapiemöglichkeiten kann die Kenntnis der Diagnose eine
psychische und auch physische Reaktion des Patienten hervorrufen, die nicht
durch die diagnostizierte Erkrankung verursacht wird. Patienten können als Folge
der Mitteilung insoweit (schwere) Depressionen oder Angstzustände bis hin zu
Suizidgedanken entwickeln.7 In Anbetracht der messbaren negativen Auswirkun-
gen, die die Kenntnis des Patienten von bestimmten Umständen auf seine Ge-
sundheit entfalten kann, ist aus medizinischer Perspektive der Vorzug der Unge-
wissheit gegenüber der Gewissheit im Hinblick auf bestimmte unabänderliche
Tatsachen nachvollziehbar.8

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der rasche Fortschritt
im Bereich der genetischen Diagnostik. So kann nach aktuellem Stand der Wis-
senschaft und Technik zwar die Möglichkeit bestehen, das Vorliegen einer be-
stimmten genetischen Disposition oder Erkrankung festzustellen. Gleichzeitig
kann es je nach Erkrankung jedoch (noch) an einer wirksamen Therapie fehlen,
sodass die Diagnose allein dem Patienten noch keine Handlungsmöglichkeiten
eröffnet.9 Diese medizinische Realität wird im ethischen Diskurs aufgegriffen,
der sich der Frage widmet, ob die Autonomie des Patienten auch ein Recht auf
Nichtwissen umfasst, und welche Grenzen diesem möglicherweise gesetzt wer-
den müssen.

II. Ethischer Diskurs

Das Arzt-Patienten-Verhältnis wird maßgeblich durch das Autonomieprinzip10

geprägt, wonach der Einzelne sein Privatleben in freier Selbstbestimmung gestal-

18 Kap. 1: Grundlegender Klärungsbedarf

3 Schweiger/Parducci, Pavlovian Journal of Biological Science, 1981, 140 f.
4 Bereits Jewett/Fein/Greenberg, New England Journal of Medicine, 1990, 429 f.
5 Aus dem Lateinischen: nocere = schaden; vgl. Häuser/Hansen/Enck, DÄBl. 2012,

459 ff.
6 Cohen, Bioethics 2014, 147 ff.; Gelfand, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics

2020, 223 ff.; Ho, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 2020, 236 ff.
7 In Bezug auf die psychischen Auswirkungen der Krankheit Chorea Huntington

O Walker, Lancet 2007, 218, 218 f.
8 Laufs/Rehborn, in: Laufs/Kern/Rehborn, Handbuch des Arztrechts, § 130 Rn. 85.
9 Goldworth, Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 1999, 393, 398.
10 Ausführlich Beauchamp/Childress, Principles of Biomedical Ethics, S. 99 ff.;

Spranger, Recht und Bioethik, S. 19; Magnus, Patientenautonomie, S. 38 ff.; Neumann,
in: Kindhäuser/Neumann/Paeffgen, StGB, Vorbemerkungen zu § 211 Rn. 107 ff.; zu
Autonomieprinzip und Nocebo-Effekt siehe Cohen, Bioethics 2014, 147, 147 f.



ten darf und welches die ethische Grundlage der ärztlichen Pflicht zur umfassen-
den Information des Patienten darstellt.11 Das Modell des Paternalismus, wonach
der Arzt aufgrund seiner Ausbildung besser als der Patient selbst weiß, was das
beste Vorgehen für diesen darstellt, und der Schutz der Gesundheit des Patienten
dessen Selbstbestimmungsrecht überwiegt,12 hat indes weitgehend an Bedeutung
verloren.13

Das aus dem Autonomieprinzip abgeleitete Recht auf Selbstbestimmung um-
fasst nicht nur ein Recht auf Wissen, sondern auch ein Recht auf Nichtwissen
des Individuums.14 Dies stellt insofern einen wesentlichen Wandel im bioethi-
schen Diskurs dar, als noch vor wenigen Jahrzehnten die Ansicht verbreitet war,
dass der Verzicht auf die Kenntnisnahme potentiell handlungsrelevanter Informa-
tionen mit dem Autonomieprinzip unvereinbar sei.15 Voraussetzung für das Tref-
fen einer autonomen Entscheidung war danach die Kenntnis des Individuums von
allen entscheidungserheblichen Informationen.

Zwischenzeitlich hat sich jedoch ein Verständnis von Autonomie etabliert, das
vielmehr die Möglichkeit der Realisierung von eigenen Handlungsentscheidun-
gen darstellt.16 In der Stellungnahme des Deutschen Ethikrats zur Zukunft der
genetischen Diagnostik wird dazu ausgeführt: „Die Realisierung dieser Möglich-
keit hängt von konkreten Bedingungen ab. Sie beziehen sich auf Ort und Zeit des
individuellen Lebens ebenso wie auf dessen Entwicklungsstadium. Körperliche
und seelische Gesundheit sind dafür ebenso von Bedeutung wie Krankheiten
oder Behinderungen. Selbstbestimmung ist eine grundlegende anthropologische
Idee, deren Realisierung von empirischen Gegebenheiten abhängt. Selbstbestim-
mung ist zugleich ein rechtlicher Anspruch, der in verschiedenen Rechtssystemen
unterschiedlich ausgestaltet ist.“17

Insbesondere durch den medizinischen Fortschritt im Bereich der Gendiagnos-
tik und den damit verbundenen Möglichkeiten, eine Vielzahl von Informationen
über die eigene genetische Veranlagung in Erfahrung zu bringen, ist im ethischen
Diskurs das Recht auf Nichtwissen in den Vordergrund gerückt. Die erweiterten
gendiagnostischen Möglichkeiten könnten danach zu einer breiteren Verantwor-
tung führen, die sich über die eigene Lebensführung hinaus auch auf genetisch
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11 Zoglauer, Konstruiertes Leben, S. 34 f.
12 Beauchamp/Childress, Principles of Biomedical Ethics, S. 230 f.; Dive, American

Journal of Bioethics 2017, 50, 51.
13 Zoglauer, Konstruiertes Leben, S. 34 f.
14 Zoglauer, Konstruiertes Leben, S. 34.
15 Künzler, Macht der Technik, S. 58 f.; Harris/Keywood, Theoretical Medicine 2001,

415 ff.
16 Deutscher Ethikrat, Stellungnahme, 2013, S. 120.
17 Deutscher Ethikrat, Stellungnahme, 2013, S. 120.


